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 INFORMATIONEN ZUM NATIONALEN VISUM 
 

ALLGEMEINE HINWEISE 
 

Guatemaltekische Staatsangehörige benötigen bei einem geplanten Aufenthalt von über 

90 Tagen in Deutschland ein nationales Visum, das vor der Einreise bei der Deutschen 
Botschaft in Guatemala-Stadt zu beantragen ist. 
 
Die Botschaft arbeitet bei Anträgen für ein nationales Visum mit der Ausländerbehörde 
des vorgesehenen deutschen Wohnortes zusammen. Bei Arbeitsaufnahme wird die 
Bundesagentur für Arbeit beteiligt. Zur Erteilung eines Visums ist die Zustimmung der 

deutschen Behörden zwingend erforderlich. Die Regelbearbeitungszeit beträgt 

mindestens sechs bis acht Wochen, kann aber auch bis zu 3 Monate dauern. 
 
Ein nationales Visum wird für den angegebenen Aufenthaltszweck (z.B. Studium/ 
Familiennachzug/Erwerbstätigkeit) in der Regel mit einer Gültigkeit von 90 Tagen erteilt. 

Nach Einreise ins Bundesgebiet sollten Sie umgehend bei der zuständigen 
Ausländerbehörde vorsprechen und den endgültigen längerfristigen Aufenthaltstitel 
beantragen. Das nationale Visum berechtigt zu einem Aufenthalt in Deutschland. Mit ihm 
kann sich der Inhaber des Visums frei im Gebiet der Schengener Vertragsstaaten 
bewegen. Flughafentransfers in den Schengener Vertragsstaaten sind möglich. 
 

ANTRAGSTELLUNG 
 

Die Antragstellung ist ausschließlich während der Öffnungszeiten des Konsulates möglich. 
Terminanfragen vorab per E-Mail oder Telefon werden nicht bearbeitet. 
 
 
Da für alle visumspflichtigen Staatsangehörigen die Pflicht zur Abgabe von 

Fingerabdrücken gilt, müssen die Antragsteller persönlich bei der Botschaft in 
Guatemala-Stadt vorsprechen. Ausgenommen sind Kinder unter 12 Jahren, jedoch hat die 
Antragstellung in diesem Fall von beiden sorgeberechtigten Elternteilen unter Vorlage der 
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Geburtsurkunde des Kindes (mit Apostille und offizieller deutscher Übersetzung sowie je 
zwei einfachen Kopien) und gültiger Ausweisdokumente der Eltern (und je zwei einfachen 

Kopien) zu erfolgen. Antragsteller im Alter von 12 bis 17 Jahren haben Ihre Anträge in 

Anwesenheit beider sorgeberechtigten Elternteile einzureichen, ebenfalls unter 

Vorlage der Original-Geburtsurkunde des Kindes (mit Apostille und offizieller 

deutscher Übersetzung sowie je zwei einfachen Kopien) und gültiger Ausweis-

dokumente der Eltern (und je zwei einfachen Kopien). 
 
Die erforderlichen Antragsunterlagen entnehmen Sie bitte der Aufstellung auf dem 

jeweiligen Informationsblatt. Die Originale erhalten Sie nach Vorlage zurück. 

 
Die Aufzählung der Antragsvoraussetzungen in den Informationsblättern kann naturgemäß 
keinen abschließenden Charakter haben, da über jeden Antrag individuell aufgrund der 
rechtlichen Vorgaben und Lage des Einzelfalls entschieden wird. Auch bei Einreichung 
vollständiger Unterlagen kann es im Einzelfall zu Nachforderungen kommen. In diesem 
Fall werden Sie durch die Botschaft informiert. Geben Sie daher in Ihren Anträgen bitte 
unbedingt Ihre vollständige Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse an! 
 

Unvollständig eingereichte Anträge werden zurückgewiesen! 

 
. 

 
 
    

    

    

 

 

 

GEBÜHREN 
 

Gebühren sind in bar in Quetzales bei Antragstellung zu entrichten.  
 

SACHSTANDSANFRAGEN 
 

Bitte haben Sie Verständnis, dass Sachstandsanfragen während der Regel-

bearbeitungszeit von sechs bis acht Wochen nicht beantwortet werden. Die 
Botschaft hat keinen Einfluss auf die Bearbeitungsdauer der einzelnen Ausländer-
behörden. Es wird daher empfohlen, den Flug erst nach Erteilung des Visums zu buchen. 
 

PASSAUSGABE 
 

Nach abschließender Bearbeitung des Visumsantrags kann der Pass in der Visastelle der 
Botschaft abgeholt werden. 
 

http://www.guatemala.diplo.de/


Bitte lesen Sie sorgfältig das Merkblatt „Allgemeine Informationen zum Nationalen Visum“ 3 von  3 

 

________________________________________________________________________________ 
Anschrift: 
Edificio Reforma 10 
Avenida La Reforma 10 
Ciudad de Guatemala 

 Telefon: 
(00502) 2364 6700 

E-Mail: 
info@guat.diplo.de 
 
Website: 
www.guatemala.diplo.de 
 
Telefax: (00502) 2365 2270 

Mo - Fr: 09:00 Uhr – 11:30 Uhr  

  

  

 

WICHTIG NACH ERHALT DES VISUMS 
 

Bitte prüfen Sie die Angaben auf dem Visum unmittelbar nach dessen Erhalt auf 
Richtigkeit. Insbesondere sollte der Beginn der Gültigkeit abgeglichen werden. Außerdem 
ist die korrekte Schreibweise des Vor- und Nachnamens zu kontrollieren. Wir bitten Sie, 
eventuelle Fehler unverzüglich mitzuteilen. 
 

Weitere Informationen und individuelle Fragen an die Visastelle 
 

Bevor Sie Kontakt mit der Visastelle aufnehmen, lesen Sie bitte gründlich die 

jeweiligen Merkblätter auf unserer Website. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass 

Fragen allgemeinen Inhalts nicht beantwortet werden. Die beste Kontaktmöglichkeit ist 
per.E-Mail an:info@guat.diplo.de. 
 

http://www.guatemala.diplo.de/
mailto:info@guat.diplo.de

